
Corona-Krise - Was müssen Sie für die 
Abschlussprüfung zum Kurzarbeitergeld vorbereiten?

Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

wenn Sie Kurzarbeitergeld (KUG) bezogen haben, um die Folgen der Corona-Krise für Ihr Unternehmen und 
Ihre Beschäftigten abzumildern, sollten Sie wissen, dass die Agentur für Arbeit verpflichtet ist, bei jedem Be-
zieher die Rechtmäßigkeit des Bezugs in einer Abschlussprüfung zu kontrollieren. Daran hat auch der Um-
stand, dass der Gesetzgeber die Voraussetzungen für die Gewährung des KUG gelockert hat, nichts geändert. 
Die normalerweise dafür vorgesehene Frist von sieben Monaten nach Ende der Bezugsdauer wurde aufgrund 
der hohen Anzahl von Kurzarbeitsanträgen sogar ausgesetzt. 

Haben Sie KUG bezogen, müssen Sie also fest mit einer Prüfung rechnen und sollten sich idealerweise schon 
vorab darauf vorbereiten. Falls Sie bezweifeln, alles richtig gemacht zu haben, oder sogar schon wissen, dass 
Ihnen Fehler unterlaufen sind, sollten Sie möglichst sofort handeln, um Konflikte mit dem Prüfer zu vermeiden. 
Denn es gibt zwar durchaus das Risiko, mindestens eine Ordnungswidrigkeit begangen zu haben. Aber die 
allermeisten Betriebe, die seit Anfang der Pandemie Kurzarbeit angemeldet haben, taten dies zum ersten Mal. 
Das ist der Agentur klar und sie erkennt rechtzeitig eingereichte Korrekturanträge daher durchaus an. 

Welche Dokumente Sie für eine reibungslose Abschlussprüfung zusammenstellen sollten, er-
fahren Sie in unserer Infografik auf der nächsten Seite. Diese können Sie auch als Check-
liste für eine vorbereitende Selbstprüfung nutzen.

Mit freundlichen Grüßen

AWI Treuhand




